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Manifest gegen Verbrechen und Zensur in der Schweiz 

Aufruf zu Strafverfolgungen bei Straftaten gegen Leib und Leben 
 
In der Schweiz werden keine 
Strafuntersuchungen geführt 
welche Straftaten betreffen die 
mittels modernster Militär-
technik an Zivilpersonen be-
gangen  werden. Dieses Mani-
fest ist ein Aufruf an die Bun-
desanwaltschaft und das Bun-
desgericht ihre gesetzlich vor-
gesehenen Funktionen auszu-
üben und, unbesehen der Per-
son oder des Status von Per-
sönlichkeiten im öffentlichen 
Amt, die Durchsetzung des 
Strafgesetzbuches zu gewähr-
leisten. 
 
Viele nach Schweizerischem Strafge-
setzbuch strafbare Handlungen,  wel-
che mittels Methoden der Elektroni-
schen Kriegsführung gegen Leib und 

Leben, der Chemischen Kriegsführung 
gegen Leib und Leben, oder einer 
Kombination von beidem, an Perso-
nen der Schweizer Zivilbevölkerung 
erfolgen müssten von Amtes wegen 
untersucht werden, oder sind An-
tragsdelikte. Tatsache ist, es werden 
bei solchen Vergehen und Verbrechen 
an der Schweizer Zivilbevölkerung 
überhaupt keine Strafuntersuchungen 
von zivilen Behörden geführt.  
   Die gefährlichen Gegenstände, wel-
che für die Straftaten eingesetzt wer-
den, werden militärisch geheim ge-
halten. Dies hat zur Folge dass die Zi-
vilbevölkerung gegen solche Strafta-
ten wehrlos ist. Geschädigte Zivilper-
sonen von Straftaten durch diese Mili-
tärtechniken sind mit einer unausge-
sprochenen Geheimhaltung der Straf-
taten konfrontiert. Das Ergreifen von 
Rechtsmitteln führt zu Abweisungen 
und Opfer werden ihrem Schicksal 

überlassen. Durch verbotene Zensur 
wird Öffentlichkeit verhindert. 
   Straftaten an der Zivilbevölkerung 
einer unausgesprochenen Geheimhal-
tung zu unterstellen ist juristischer 
Unfug und für alle Geschädigten in 
der Zivilbevölkerung eine Barbarei. 
8.3 Millionen Einwohner - die gesam-
te Schweizer Zivilbevölkerung - bei 
individueller Betroffenheit rechtlos 
der Willkür von Straftätern auszuset-
zen widerspricht fundamentalen 
Grundrechten und ist ein Skandal. 
   Die Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner dieses Manifests fordern die 
Bundesanwaltschaft auf, Strafunter-
suchungen gegen diese Form der or-
ganisierten und geschützten Krimina-
lität zu führen, und das Bundesstraf-
gericht wird aufgefordert, Gerichts-
verfahren vor einer zivilen Straf-
kammer durchzuführen, öffentlich, 
unter Zulassung der Medien. 

 

Stimmberechtigte mit politischem Wohnsitz in der Schweiz: 
Mit Ihrer Unterzeichnung unterstützen Sie oben genanntes Manifest. 
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Das unterzeichnete Manifest bitte an Roy Erismann, Postlagernd, Poststelle 22 Fraumünster, 8022 Zürich, retournieren. 
Kopien werden von Roy Erismann dem Bundesgericht, der Bundesanwaltschaft und dem Bundesstrafgericht zugestellt. 
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